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Allgemeine Lernziele 

� Nach dem Studium dieses Moduls kennen Sie die Rechte und 
Pflichten, die Sie als Journalist haben, und können diese bei 
Ihrer Tätigkeit berücksichtigen. 

 
� Sie wissen, wie und unter welchen Bedingungen Sie als Jour-

nalist haften, wenn Sie ihre Pflichten verletzen. 
 

� Ihnen sind drittens die rechtlichen Grundregeln bekannt, auf 
die Sie im Umgang mit der Redaktion achten sollten. 

 

1. Einleitung: Von der Freiheit der Krokodile 

 Juristische Fachbücher gehören sicher nicht zur Lieblingslektüre von 
Journalisten. Selten einmal findet ein solches Werk überhaupt nur Ein-
gang in den Rezensionsteil der überregionalen Tagespresse. Umso er-
staunlicher war, was im Sommer 1999 im deutschen Feuilleton geschah: 
„Es begann mit Glatteis“ betitelte der Spiegel den Bericht über einen ju-
ristischen Wälzer mit dem wahrlich nicht gerade aufrüttelnden Titel 
„Medienrecht. Die zivilrechtlichen Ansprüche“. Die Süddeutsche Zei-
tung inspirierte das rund 790 Seiten und genrespezifische 5.000 Fußnoten 
aufweisende Handbuch zu der poetischen Überschrift „Die Freiheit der 
Krokodile“. Ebenso wie Krokodile in ihrer Umwelt keine natürlichen 
Feinde hätten, seien auch die Medien und ihr Personal ohne solche. Die 
ersten drei Gewalten gingen eher vor der „vierten Gewalt“ in die Knie. 
Denn wo die Medien auch nur mit halbem Eifer hinschnappten, hinter-
lasse ihr scharfes Gebiss oft tiefe Verletzungen. Die F.A.Z. machte in dem 
Buch eine „Enzyklopädie der medienalltäglichen Zumutungen, ein Va-
demecum des schlechten Geschmacks“ aus.  
 
 Die Presse staunte also, zu welchem Maß an tatsächlichen 
oder vermeintlichen Untaten sie fähig war. Dabei waren die in dem Buch 
gesammelten Fälle von Fehlleistungen der Presse, quasi ein Sündenregis-
ter des Journalismus, schon längst in anderen Werken nachzulesen. Nur 
tun das Journalisten leider zu selten. Viele bleiben lieber so ignorant wie 
Autofahrer, die noch nie etwas von einer Straßenverkehrsordnung ge-
hört haben.  
 
 Journalismus ist eine gefahrgeneigte Tätigkeit. Das gilt natürlich zu-
nächst und eigentlich für die Journalisten, die unter den Bedingungen 
der Zensur, eines diktatorischen Regimes oder eines Kriegs, recherchie-
ren, schreiben und veröffentlichen. Die Statistik der Vereinigung Repor-
ter ohne Grenzen e. V.1 weist für das Jahr 2008 (Stand Ende August 2008) 
weltweit etwa 22 Fälle aus, in denen Journalisten in Ausübung ihres Be-
rufes getötet wurden. Mindestens 129 Journalisten und 67 Online-
Dissidenten wurden wegen ihrer Berichterstattung inhaftiert. 
 
 Doch Journalisten droht nicht nur Gefahr. Zuweilen sind sie selbst 
auch eine Gefahr – für das Ansehen derer, über die sie fehlerhaft berich-

 
1  www.reporter-ohne-grenzen.de. 
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3. Die aktuellen rechtlichen Grundlagen 

Lernziele 

� Nachdem Sie dieses Kapitel durchgearbeitet haben, sind Ih-
nen die wesentlichsten aktuellen presserechtlichen Grund-
lagen und Grundbegriffe bekannt. 

 
� Sie können die für die Presse relevanten Vorschriften des 

Grundgesetzes inhaltlich wiedergeben und erläutern. 
 
� Sie können erklären, worin die publizistische Sorgfaltspflicht 

liegt und wo sie gesetzlich verankert ist. Sie können die ent-
sprechenden Maßnahmen in Ihrer journalistischen Praxis um-
setzen. 

 
� Sie sind in der Lage, den Unterschied zwischen Tatsachenbe-

hauptung und Meinungsäußerung zu problematisieren und 
entsprechende Sachverhalte einzuordnen. 

 
� Sie können die im Recht unterschiedenen Persönlichkeits-

sphären benennen und erklären. Sie sind auch in der Lage, 
Sachverhalte in diese Sphären einzuordnen. Sie können in die-
sem Zusammenhang auch erläutern, inwiefern sich die Rechte 
so genannter Personen der Zeitgeschichte von denen „norma-
ler“ Bürger unterscheiden. 

 
 
 Die Zahl der gesetzlichen Vorschriften, die für das Presserecht von 
Bedeutung sind, ist nicht allzu groß. Von Belang sind für die alltägliche 
Arbeit eines Presserechtlers Regeln aus dem Grundgesetz (GG), Bürger-
lichen Gesetzbuch (BGB), Strafgesetzbuch (StGB) und den Landespres-
segesetzen. Weite Teile des Presserechts sind jedoch nicht kodifiziert. Die 
Regeln sind nicht vollständig in Gesetzen niedergeschrieben, sondern 
werden auch von Richtern aus allgemeinen Regeln und Grundsätzen 
von Fall zu Fall entwickelt und fortgeschrieben. 

3.1 Das Fundament: Das Grundgesetz 

 Im Grundgesetz sind sowohl die Meinungs- und Pressefreiheit als 
auch deren Schranken, vor allem durch das Allgemeine Persönlichkeits-
recht, verankert. 

3.1.1 Die Meinungs- und Pressefreiheit 

 Die wichtigste Vorschrift für das Presserecht, der Ausgangspunkt  
sozusagen, steht ganz am Anfang dieser Ausführungen: 
 

Artikel 5 Absatz 1 GG 
 
Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift oder Bild frei zu äu-
ßern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen 
ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Be-
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